
1. Der Begriff des Unterstützens von verfassungsfeindlichen bzw. extremistischen Aktivitäten gemäß § 11 Satz
1 Nr. 1 StAG umfasst die Veröffentlichung von Einträgen und Bildern sowie "Likes" für solche Einträge und
Bilder in sozialen Netzwerken im Internet, mit denen Sympathie für Aktivitäten von jihadistisch-salafistischen
Terrororganisationen zum Ausdruck gebracht wird.

2.  Für  die  Rücknahme  gemäß  §  35  Abs.  1  StAG  sind  grundsätzlich  Aktivitäten  unbeachtlich,  die  der
Eingebürgerte  erst  nach  Vollzug  der  Einbürgerung aufnimmt.  Etwas  anderes  kann gelten,  wenn  sich  bei
Betrachtung von Aktivitäten vor der Einbürgerung und danach eine gewisse Konstanz zeigt.

3. Leidet der Ausgangsbescheid an einem Ermessensfehler, überwiegt im Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes regelmäßig das Aussetzungsinteresse. Es ist  weder erforderlich,  dass das erkennende Gericht  der
Behörde Gelegenheit zur Ergänzung gemäß § 114 Satz 2 VwGO gibt, noch dass es den vorläufigen Rechts -
schutz zeitlich bis zum Erlass eines Widerspruchsbescheides beschränkt.

(Amtliche Leitsätze)

19 E 6426/15

Verwaltungsgericht Hamburg

Beschluss vom 22.02.2016

T e n o r

Die  aufschiebende  Wirkung  des  Widerspruchs  vom  24.  November  2015  gegen  den  Bescheid  der
Antragsgegnerin vom 6. November 2015 wird wiederhergestellt.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ist zulässig und

hat auch in der Sache Erfolg.

Die Antragsgegnerin hat zwar die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4

VwGO in ihrer Verfügung vom 6. November 2015 entsprechend den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO

hinreichend schriftlich begründet. Die im Rahmen des Eilverfahrens vorzunehmende vorläufige Interessen-

abwägung  –  zwischen  dem persönlichen  Interesse  des  Antragstellers  an  der  Beibehaltung  der  deutschen

Staatsangehörigkeit  und  dem  geltend  gemachten  öffentlichen  Interesse  an  der  baldigen  Wirkung  der

Rücknahme der Einbürgerung – fällt aber zu Gunsten des Antragstellers aus. Denn nach einer – dem Charakter

des vorläufigen Rechtsschutzes entsprechenden – summarischen Prüfung (vgl. Eyermann, VwGO, 14. Aufl.

2014, § 80 Rn. 81;  Kopp/Schenke,  VwGO, 21.  Aufl.  2015, § 80 Rn. 125, 152,  158) dürfte die genannte

Verfügung,  mit  der nach § 35 Abs. 1 StAG die Einbürgerung des Antragstellers in den deutschen Staats-

verband rückwirkend auf den 12. September 2014 zurückgenommen wurde, jedenfalls derzeit rechtswidrig
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sein.  Zwar  dürften  die  formellen  (1.)  und  die  materiellen  (2.)  Voraussetzungen  hierfür  vorliegen.  Die

Entscheidung ist aber ermessensfehlerhaft ergangen (3.). Das Suspensivinteresse des Antragstellers überwiegt

daher das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin (4.).

1.  Die  formellen Voraussetzungen für  die  Rücknahme der  Einbürgerung vom 12.  September  2014 waren

erfüllt.  Insbesondere  erfolgte  die  Rücknahme,  die  am  9.  November  2015  im  Wege  der  Zustellung  des

Bescheides bekanntgegeben wurde, innerhalb der Fünf-Jahresfrist nach § 35 Abs. 3 StAG. Der Antragsteller

war auch – mit Schreiben vom 6. Juli 2015 – zur beabsichtigten Rücknahme angehört worden.

2. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 35 Abs. 1 StAG dürften ebenfalls vorliegen: Die Einbürgerung dürfte

rechtswidrig gewesen sein (a.) und der Antragsteller dürfte sie durch arglistige Täuschung erwirkt haben (b.).

a.  Die nach § 10 StAG vorgenommene (Anspruchs-)Einbürgerung des Antragstellers dürfte nach summa-

rischer Prüfung rechtswidrig i.S.v. § 35 Abs. 1 StAG gewesen sein. Zwar dürfte es nicht an einer der Einbür-

gerungsvoraussetzungen des § 10 Abs. 1 StAG fehlen (aa.). Der Einbürgerung dürfte aber das Einbürgerungs-

verbot des § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG entgegengestanden haben (bb.).

aa. Zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe am 12. September 2014 dürften sämtliche Anspruchs-

voraussetzungen des § 10 Abs. 1 StAG vorgelegen haben. Insbesondere dürfte es nicht an dem gemäß § 10

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG erforderlichen Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der

Erklärung  zu  etwaigen  verfassungsfeindlichen  oder  extremistischen  Aktivitäten  (sog.  Loyalitätserklärung)

fehlen.  Hierbei  dürfte  es  sich  bloß  um  eine  formelle  Einbürgerungsvoraussetzung  handeln  (vgl.  zum

Folgenden Gemeinschaftskommentar zum Staatsangehörigkeitsrecht – GK-StAR, Stand: Oktober 2014, § 10

StAG Rn. 134 ff., insbesondere Rn. 135 m.w.N. auch zur Gegenansicht und Rn. 136, 141 ff. mit entstehungs -

geschichtlichen Argumenten; siehe ferner VG Köln, Urt. v. 13.4.2011 – 10 K 201/10, juris Rn. 41 ff.). Wenn

bereits im Rahmen von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG von der Einbürgerungsbehörde zu prüfen und zu

entscheiden wäre, ob das abgegebene Bekenntnis bzw. die Loyalitätserklärung inhaltlich zutreffend ist, würde

§ 11 Satz 1 Nr. 1 StAG keine eigenständige Bedeutung haben. Dass § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG – über die

Anforderungen des § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG hinaus – eine verfassungsfreundliche Gesinnung als materielle

Voraussetzung der Einbürgerung konstituiert, dürfte nicht nahe liegen. Jenseits innerer, nicht überprüfbarer

mentaler Vorbehalte kann die Frage, ob ein Bekenntnis oder eine Loyalitätserklärung „wahrheitsgemäß“ ist,

sinnvoll nur anhand tatsächlicher Anhaltspunkte geprüft und entschieden werden und zwar im Rahmen der

Prüfung von § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG.

bb.  Nach Aktenlage dürfte  der  Einbürgerung zum Zeitpunkt  ihres  Vollzuges am 12.  September  2014 ein

Ausschlussgrund nach § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG entgegengestanden haben. Gemäß § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG ist

die Einbürgerung u.a. dann ausgeschlossen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass

der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-
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ordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die durch die

Anwendung von Gewalt  auswärtige Belange der  Bundesrepublik gefährden.  Die in dieser  Vorschrift  zum

Einbürgerungsverbot zusammengefassten Voraussetzungen bezwecken, dass mit Blick auf § 10 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 StAG ein bloßes „Lippenbekenntnis“ nicht für die Einbürgerung ausreicht. Die Vorschrift bewirkt eine

Vorverlagerung des  Schutzes  der  in  § 11  Satz  1 Nr.  1  StAG genannten Schutzgüter  weit  in  das  Vorfeld

konkreter  Sicherheitsgefährdungen.  Zweck  der  Bestimmung  ist  es,  die  Einbürgerung  etwa  von  radikalen

Islamisten auch dann verhindern zu können, wenn entsprechende Bestrebungen nicht sicher nachgewiesen

werden  können,  aber  zumindest  der  begründete  Verdacht  besteht,  dass  Bestrebungen  gegen  Schutzgüter

unterstützt  werden,  die für den deutschen Staat  wesentlich sind (vgl.  BT-Drs.  14/533,  S.  18 f.  zur gleich

lautenden Vorgängerregelung des bis zum 31.12.2004 geltenden § 86 Nr. 2 AuslG; BVerwG, Urt. v. 2.12.2009

– 5 C 24/08, juris Rn. 15).

Bei  summarischer  Prüfung  dürften  zumindest  im  Rahmen  einer  Gesamtbetrachtung  der  vorgebrachten

Anknüpfungstatsachen  und  vor  dem  Hintergrund  der  herabgesetzten  Anforderungen  an  ihren  Nachweis

tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  rechtfertigen,  dass  der  Antragsteller  verfassungsfeindliche  bzw.

extremistische Bestrebungen (1) unterstützt (2) hat.

(1)  Bei  den  Bestrebungen,  mit  denen  sich  der  Antragsteller  beschäftigt  haben  soll,  handelt  es  sich  um

verfassungsfeindliche bzw. extremistische Bestrebungen i.S.v. § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG. Bestrebungen gegen

die freiheitliche demokratische Grundordnung sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c) BVerfSchG solche politisch

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss,

der darauf gerichtet ist, einen der in § 4 Abs. 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen

oder außer Geltung zu setzen. Der Nachweis, dass eine Organisation derartige Ziele verfolgt, hat als geführt zu

gelten, wenn und sobald sie vereinsrechtlich verboten worden ist (vgl. GK-StAR, § 11 StAG Rn. 71). Dies ist

mit Blick auf die jihadistisch-salafistische Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) der Fall. Mit Verfügung

vom 12. September 2014 hat der Bundesminister des Innern die Betätigung des IS verboten (vgl. auch VG

Augsburg, Urt. v. 21.4.2015 – 1 K 14.1546, juris Rn. 36 zur terroristischen Betätigung des IS gemäß § 54 Nr.

5 AufenthG a.F.).  Der IS verfolgt zudem Bestrebungen, die durch die Anwendung von Gewalt auswärtige

Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Derartige Bestrebungen liegen bereits dann vor, wenn

eine Organisation zwar nicht im Bundesgebiet Gewalt anwendet, wohl aber im Herkunftsland – wie hier in

Syrien und im Irak – gewaltförmig agiert.  Zu den auswärtigen Belangen der Bundesrepublik Deutschland

gehört  das  Bestreben,  Gewaltanwendung  jedenfalls  außerhalb  von  staatlich  getragenen  bewaffneten

Interventionen nach Maßgabe der UN-Charta als Mittel der Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger

Interessen und Ziele umfassend zu bannen (vgl. VG Hamburg, Urt. v. 30.9.2004 – 10 K 6189/03, juris Rn. 30).

Aufgrund  der  Aufrufe  des  IS  an  seine  Unterstützer,  im westlichen  Ausland  Anschläge  zu  begehen  (vgl.

Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014, S. 26 f., 32; siehe auch die Terroranschläge am 13. November 2015

in Paris, zu denen sich der IS bekannte), verfolgt der IS gleichzeitig Bestrebungen, die gegen die Sicherheit

des Bundes oder eines Landes gerichtet sind.
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Der  jihadistische  Salafismus  stellt  auch  im  Übrigen  eine  Bestrebung  dar,  die  gegen  die  freiheitliche

demokratische Grundordnung gerichtet ist (vgl. VG Aachen, Urt. v. 19.11.2015 – 5 K 480/14, juris Rn. 72; VG

Minden,  Urt.  v.  27.10.2015  –  8  K  1220/15,  juris  Rn.  27  ff.).  Der  Salafismus  verfolgt  das  Ziel,  Staat,

Rechtsordnung  und  Gesellschaft  nach  einem  salafistischen  Regelwerk,  das  als  „gottgewollte"  Ordnung

angesehen und propagiert wird, umzugestalten und befürwortet dabei die Anwendung von Gewalt (entgegen §

4 Abs. 2 lit. f] BVerfSchG: Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft). Für Salafisten ist Allah der

einzige Souverän und die Scharia das von ihm offenbarte – und damit einzig legitime – Gesetz (entgegen § 4

Abs.  2  lit.  b]  BVerfSchG:  Bindung  der  Gesetzgebung  an  die  verfassungsmäßige  Ordnung  und  der

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht).  Demokratie ist  in ihren Augen eine

falsche „Religion". Gesetze können der salafistischen Ideologie zufolge nur von Gott kommen (Prinzip der

göttlichen Souveränität) und niemals vom Volk. Die Volkssouveränität als wesentliches Element der Demo-

kratie westlicher Prägung (vgl. § 4 Abs. 2 lit. a] und lit. d] BVerfSchG) ist demnach unvereinbar mit dem

religiös  argumentierenden  Salafismus.  Die  salafistische  Ideologie  widerspricht  in  wesentlichen  Punkten

(Gesellschaftsbild, politisches Ordnungssystem, Gleichberechtigung, individuelle Freiheit) den Grundprinzi-

pien  der  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  (vgl.  zum  Vorstehenden  Verfassungsschutzbericht

Hamburg 2014, S. 40 f.; Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen 2014, S. 137 f.). Auch weitere von

dem Antragsteller vermeintlich bei Facebook mit einem „Like“ versehene Organisationen verfolgen derartige

Bestrebungen: Bei der „al-Nusra-Front“ handelt es sich um einen Ableger der Terrororganisation al-Qaida

(vgl. Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014, S. 33 f.). Die in Nigeria äußerst brutal agierende Organisation

„Boko Haram“ legte im März 2015 ihren Treueeid auf den selbsternannten IS-Kalifen Baghdadi  ab (vgl.

Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014, S. 36). Die Hamburger „Dawa“(= Missionierung)-Gruppen werden

ebenso wie die Gruppen „Lies! Hamburg“ und „Jesus im Islam“ aufgrund ihrer Nähe zur salafistischen Szene

vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet (vgl. Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014, S. 43 ff.).

(2)  Aufgrund  der  summarischen  Prüfung  und  Würdigung  der  in  den  vorliegenden  Akten  enthaltenen

Feststellungen kommt das Gericht zu dem Schluss, dass ungeachtet verschiedener Zweifel in tatsächlicher

Hinsicht  vieles  dafür  spricht,  dass  der  Antragsteller  bereits  im Zeitraum vor  der  Einbürgerung  derartige

Bestrebungen unterstützt hat.

Ausgehend vom obengenannten Zweck der Bestimmung, einer Vorverlagerung des Schutzes der in § 11 Satz 1

Nr. 1 StAG genannten Schutzgüter, ist eine Unterstützung jede eigene Handlung, die für Bestrebungen i.S.v. §

11 Satz 1 Nr. 1 StAG objektiv vorteilhaft ist, d.h. sich in irgendeiner Weise für diese positiv auswirkt (vgl.

BVerwG, Urt. v. 2.12.2009 – 5 C 24/08, juris Rn. 16; Urt. v. 22.2.2007 – 5 C 20/05, juris Rn. 18; OVG

Hamburg, Urt. v. 6.12.2005 – 3 Bf 172/04, juris Rn. 64; vgl. auch VGH München, Urt. v. 27.5.2003 – 5 B 01

1805, juris Rn. 32 zu § 86 Nr. 2 AuslG a.F.). Dazu zählt jedes Tätigwerden auch eines Nichtmitglieds, das die

innere Organisation und den Zusammenhalt der Vereinigung, ihren Fortbestand oder die Verwirklichung ihrer

inkriminierten Ziele fördert und damit ihre potenzielle Gefährlichkeit  festigt und ihr Gefährdungspotential

stärkt (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 6.12.2005 – 3 Bf 172/04, juris Rn. 64). Als Unterstützungshandlungen
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gelten etwa die öffentliche oder nichtöffentliche Befürwortung von Bestrebungen i.S.v. § 11 Satz 1 Nr. 1

StAG,  die  Gewährung finanzieller  Unterstützung oder  die  Teilnahme an  Aktivitäten  zur  Verfolgung oder

Durchsetzung der inkriminierten Ziele (vgl. VGH München, Urt. v. 5.3.2008 – 5 B 05.1449, juris Rn. 48; Urt.

v. 27.5.2003 – 5 B 01.1805, juris Rn. 32; GK-StAR, § 11 StAG Rn. 96.2). Auf einen beweis- oder messbaren

Nutzen für die Verwirklichung der missbilligten Ziele kommt es dabei nicht an, weil schon die Erhöhung des

Gefährdungspotentials dieser Bestrebungen verhindert werden soll (vgl. VG Freiburg, Urt. v. 5.12.2007 – 1 K

1851/06,  juris  Rn.  20).  Die  Handlung muss  dem Betroffenen nicht  subjektiv vorwerfbar  sein (vgl.  OVG

Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 16.4.2008 – 5 N 19.06, juris Rn. 9; VGH Mannheim, Urt. v. 10.11.2005 – 12 S

1696/05, juris Rn. 26). Daher ist auch unerheblich, ob die maßgeblichen Handlungen strafrechtlich relevant

sind (vgl.  GK-StAR,  § 11 StAG Rn.  65).  Allerdings kann nicht  jede Handlung,  die  sich zufällig  als  für

Bestrebungen i.S.d. § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG objektiv vorteilhaft erweist, als tatbestandsmäßiges Unterstützen

solcher Bestrebungen verstanden werden. Bereits aus der Wortbedeutung des Unterstützens ergibt sich, dass

nur solche Handlungen ein Unterstützen sind, die eine Person für sie erkennbar und von ihrem Willen getragen

zum Vorteil der genannten Bestrebungen vornimmt (vgl. BVerwG, Urt. v. 2.12.2009 – 5 C 24.08, juris Rn. 16;

Urt. v. 22.2.2007 – 5 C 20/05, juris Rn. 18).

Das Vorliegen einer Unterstützungshandlung muss nicht mit dem üblichen Grad der Gewissheit festgestellt

werden. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist vielmehr ein tatsachengestützter hinreichender Verdacht (vgl.

VGH München, Urt. v. 5.3.2008 – 5 B 05.1449, juris Rn. 48; GK-StAR, § 11 StAG Rn. 66 f.). Allgemeine

Verdachtsmomente,  die  nicht  durch  bezeichenbare,  konkrete  Tatsachen  gestützt  sind,  genügen  nicht.  Die

Annahme darf  nicht  „aus  der  Luft"  gegriffen bzw.  willkürlich  sein.  Tatsächliche  Anhaltspunkte,  die  eine

entsprechende Annahme rechtfertigen, sind konkrete auf den Einbürgerungsbewerber bezogene Umstände, die

von der Einbürgerungsbehörde dargelegt und einer Beweisführung zugänglich gemacht werden müssen.

Für die Rücknahme unbeachtlich sind dabei Aktivitäten, die der Eingebürgerte erst nach Vollzug der Einbür-

gerung aufnimmt. Sie indizieren ohne Hinzutreten weiterer, dann aber selbständig zu beurteilender Umstände

wegen  der  nicht  auszuschließenden Möglichkeit  eines  Sinneswandels  auch  nicht,  dass  der  Eingebürgerte

weitere (nicht bekannte) Aktivitäten bereits vor der Einbürgerung entfaltet hat (vgl. GK-StAR, § 10 StAG Rn.

155). Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Eingebürgerte erst (und nur) nach Vollzug der

Einbürgerung  verfassungsfeindliche  Bestrebungen  unterstützt  hat,  ist  die  Einbürgerung  rechtmäßig.  Die

Rücknahme gemäß § 35 StAG scheidet dann aus. Der Widerruf einer rechtmäßigen Einbürgerung ist vor dem

Hintergrund  von  Art.  16  Abs.  1  GG ausgeschlossen.  Insoweit  ist  vorliegend  zu  unterscheiden  zwischen

Aktivitäten, die vor dem Zeitpunkt des Einbürgerungsvollzugs – hier dem 12. September 2014 – und solchen,

die  erst  danach  entfaltet  wurden.  Der  weitestgehend  pauschale  Verweis  der  Antragsgegnerin  auf  die

Klageerwiderung in dem parallel anhängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren 19 K 3103/15, in dem sich

der Antragsteller u.a. gegen die Entziehung seines Passes wendet, ist deshalb nicht zielführend. Im Rahmen

der  §§  7,  8  PassG  kommt  es  anders  als  im Rahmen  von  §  35  StAG  darauf  an,  ob  im  Zeitpunkt  der

Verwaltungsentscheidung  (bzw.  im  Klageverfahren  im  Zeitpunkt  der  letzten  mündlichen  Verhandlung)
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bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Betroffene die innere oder äußere Sicherheit  oder

sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Bei der Passentziehung handelt es

sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. § 35 StAG ermöglicht hingegen die Rücknahme erschlichener

oder auf vergleichbar vorwerfbare Weise erwirkter Einbürgerungen und die Wiederherstellung rechtmäßiger

Zustände (vgl. eingehend BVerfG, Urt. v. 24.5.2006 – 2 BvR 669/04, juris).

Gemessen an diesen Maßstäben liegen Anknüpfungstatsachen für Unterstützungshandlungen im obigen Sinn

vor. Hierzu im Einzelnen:

(a)  Der  Umstand,  dass  der  Antragsteller  dem Landesamt  für  Verfassungsschutz  (LfV)  seit  Ende  2014 in

Zusammenhang mit einer im Internet aktiven Dawah-Gruppe mit Bezug zum IS bekannt gewesen ist, wie es

im Bescheid zur Passentziehung heißt,  ist  zwar kein relevanter Anknüpfungspunkt,  denn nähere Angaben

dazu, inwiefern der Antragsteller diese Gruppe unterstützt hat, liegen nicht vor.

(b) Auch eine von der Antragsgegnerin behauptete Ausreisebereitschaft des Antragstellers nach Syrien – um

sich  dort  dem IS  anzuschließen  –  dürfte  als  Anknüpfungspunkt  für  die  Annahme  einer  Unterstützungs-

handlung nicht  ausreichen.  Die  Ausreisebereitschaft  wird  von der  Antragsgegnerin  ausschließlich  auf  die

Aussage einer Frau H gestützt, mit der der Antragsteller über verschiedene Kommunikationsplattformen im

Internet  Kontakt  gehabt  haben  soll.  Nach  Angaben  des  LKA  Baden-Württemberg  sei  Frau  H  selbst

Sympathisantin  des  IS.  Im  Telefonbuch  ihres  Mobiltelefons  wurde  eine  Nummer  gefunden,  die  dem

Antragsteller zuzuordnen ist. Frau H konnte in ihrer Zeugenbefragung teilweise zutreffende Angaben über den

Antragsteller machen (Alter, Wohnort, Aussehen, Herkunft). Es erscheint danach durchaus plausibel, dass sie

Kontakt zu dem Antragsteller hatte und er ihr gegenüber geäußert hat, nach Syrien reisen zu wollen, obwohl

der IS „schlecht“ sei. Während sich in der Akte des LKA Baden-Württemberg von anderen Chats, die Frau H

mit Sympathisanten des IS geführt haben soll, Screenshots finden, ist dies für den vermeintlichen Chat mit

dem Antragsteller jedoch nicht der Fall. Es ist auch nicht klar, ob Frau H die Äußerung in einem WhatsApp-

Chat, über ask.fm oder über ein anderes Portal oder einen anderen Kommunikationsweg getätigt hat. Aus der

Akte des LKA Baden-Württemberg zur Befragung von Frau H am 19. Dezember 2014 ergibt sich zudem

nicht, wann (vor oder nach Vollzug der Einbürgerung) das entsprechende Gespräch stattgefunden haben soll.

In einem Gesprächsvermerk des LfV (Beleg 5 zur Stellungnahme vom 4.9.2015) heißt es, dass die Äußerung

im Dezember 2014 und damit nach Vollzug der Einbürgerung erfolgte. Die in der Akte des LKA Baden-

Württemberg dokumentierte Aussage dürfte für sich genommen – insbesondere auch wegen ihrer inhaltlichen

Widersprüchlichkeit – daher nicht als Anhaltspunkt reichen. Der Sachverhalt wäre ggf. in einem Hauptsache-

verfahren durch Vernehmung der Frau H als Zeugin aufzuklären.
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(c) Bei der Gewahrsamnahme des Antragstellers am 10. Oktober 2014 handelt es sich um einen Vorgang, der

nach dem Vollzug der Einbürgerung stattfand und damit isoliert betrachtet nicht herangezogen werden kann.

Im Übrigen bestehen nach Aktenlage keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der Antragsteller im Oktober 2014

an den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen kurdischen Volkszugehörigen und Angehörigen der islamisti-

schen Szene in St. Georg beteiligt hat. Die Ausschreitungen fanden am 7. und 8. Oktober 2014 statt.  Der

Antragsteller wurde laut Polizeibericht am 10. Oktober 2014 vor der Moschee „M“ nach Beendigung des

dortigen Freitagsgebetes „als Teil einer relevanten Personengruppe festgestellt“ und aufgrund einer bei ihm

aufgefundenen  Sturmhaube  in  Gewahrsam  genommen,  weil  befürchtet  wurde,  dass  er  „bei  weiteren

Zusammenrottungen  seine  Identität  durch  das  Tragen  der  Sturmhaube  verschleiern  will“.  Es  ist  nicht

erkennbar,  inwiefern  der  Antragsteller  ein  konkretes  Verhalten  beabsichtigt  haben  könnte,  das  den  o.g.

Bestrebungen  förderlich  gewesen  wäre.  Es  gibt  keine  Hinweise  darauf,  dass  es  am  10.  Oktober  2014

überhaupt zu Ausschreitungen – wie am 7. und 8. Oktober 2014 – gekommen ist oder kommen sollte (vgl.

auch Lageinformation aktuelle  Entwicklung Kurden vs.  IS,  Gerichtsakte  19 K 3103/15,  Bl.  108 ff.).  Die

Personenkontrollen am 10. Oktober 2014 hat die Polizei offenbar unter dem Eindruck der Geschehnisse vom

7. und 8. Oktober 2014 durchgeführt. Die bloße Anwesenheit des Antragstellers vor einer Moschee in einem

Gebiet,  in  dem  es  Tage  zuvor  zu  Ausschreitungen  gekommen  ist,  dürfte  für  sich  genommen  keinen

tatsächlichen Anhaltspunkt für eine Unterstützungshandlung darstellen. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus,

dass  bei  dem  Antragsteller  eine  Sturmhaube  gefunden  wurde.  Im  Eilverfahren  19  E  3104/15  hatte  der

Antragsteller vorgetragen, dass es sich bei der angeblichen Sturmhaube um einen Gesichtsschutz handele, den

er beim Kart fahren kurz vor der Gewahrsamnahme getragen habe. Auch der weitere Vortrag des Antrag -

stellers, er habe den Imbiss seines Vaters besuchen wollen, ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Dieser

ist nur wenige hundert Meter von der Moschee entfernt. Eine Berücksichtigung der Gewahrsamnahme wäre

nur im Rahmen einer Gesamtschau mit Blick auf die vom Antragsteller gegenüber den Polizisten getätigten

Äußerungen (Erkundigung nach Uhrzeit und Himmelsrichtung zur Orientierung Richtung Mekka) möglich,

soweit es um die Konversion des Antragstellers zum Islam geht (siehe dazu unten).

(d)  Tatsächliche  Anhaltspunkte  für  Unterstützungshandlungen des  Antragstellers  für  verfassungsfeindliche

bzw. extremistische Bestrebungen dürften sich aber aus dessen Aktivitäten im Internet ergeben.

Es spricht aufgrund der Stellungnahme des LfV vom 4. September 2015 vieles dafür, dass das Profil 

dem Antragsteller zuzuordnen ist. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass jemand aus dem Bekannten- oder

Freundeskreis des Antragstellers die Profile bei Facebook und ask.fm eingerichtet hatte. Das LfV hat aber

herausgearbeitet, dass der Name  auch von einem Profil auf der Plattform ask.fm benutzt worden ist, bei

dem ein Foto des Antragstellers als Profilbild sichtbar war. Laut eines Gesprächsvermerks des LfV (Beleg 5

zur Stellungnahme vom 4.9.2015) haben zudem der Vater und der Onkel des Antragstellers geäußert, dass die

problematischen Inhalte auf der Facebook-Seite „nur aus Spaß im Rahmen seiner letzten Geburtstagsfeier

hochgeladen  worden“  seien,  was  als  weiteres  Indiz  dafür  herangezogen  werden  kann,  dass  das  Profil

tatsächlich dem Antragsteller zuzuordnen ist. Zudem wurden sämtliche Facebook-Profile gelöscht, nachdem
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der LfV den Vater und den Onkel des Antragstellers Ende Januar 2015 mit den problematischen Inhalten

konfrontiert  hatte.  Gleichwohl  besteht  über  die  Zuordnung  des  Profils   nach  dem gegenwärtigen

Erkenntnisstand keine Gewissheit.

Das Facebook-Profil  weist eine Vielzahl an Einträgen und Bildern sowie „Likes“ für solche Einträge

und Bilder auf,  die gewaltverherrlichend die Kämpfer des IS glorifizieren und den bewaffneten Jihad als

Pflicht jedes gläubigen Muslims darstellen. Unter anderem wurde am 25. Oktober 2014 als Profilbild das Bild

eines bewaffneten Jihadisten veröffentlicht,  der vor einer schwarzen Flagge mit  arabischen Schriftzeichen

(womöglich der Flagge des IS) und Flammen steht. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich der Antragsteller

selbst als eine Art „Glaubenskrieger“ ansieht. Am 23. Oktober 2014 wurde ein Bild eingestellt, das eine neue

Form der Evolution suggeriert, die beim Kleinkind beginnt und in der Zuwendung zum Glauben mündet, zum

„Glaubenskrieger“ führt und ihr Finale im Märtyrertum (symbolisiert durch einen grünen Vogel) findet. Es

finden  sich  „Likes“  für  Einträge  von  Personen,  die  nach  Syrien  gereist  sind,  um  sich  dort  dem  IS

anzuschließen,  z.B.  für  einen Eintrag von M B vom 20.  Januar  2015,  in  dem dieser  in  Syrien gefallene

„Märtyrer“  würdigt  und  „Likes“  für  Bilder,  mit  denen  Siege  von  „Glaubenskriegern“  in  Syrien  gefeiert

werden.  Es findet  sich weiter  ein „Like“ für den IS-Propaganda-Film „The Flames of War“,  der massive

Gewaltdarstellungen enthält. Weiter finden sich „Likes“ für die Organisationen „Lies! Hamburg“, „Hamburg

Dawah Movement“, „Boko Haram“, „al-Nusra-Front“, „Jesus im Islam Hamburg“ sowie sonstige Inhalte mit

Bezug zum Islam.

Der Unterstützungsbegriff des § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG dürfte derartige Sympathiewerbung für terroristische

Aktivitäten Dritter als öffentliche Befürwortung von verfassungsfeindlichen und extremistischen Bestrebun-

gen umfassen. Diese Art von Sympathiewerbung, bei der der allgemeinen Verurteilung der Gräueltaten des IS

das  Bild eines  gerechtfertigten und notwendigen Kampfes  entgegensetzt  wird,  dürfte  sich positiv  auf  die

Aktionsmöglichkeiten des IS auswirken. Durch das Veröffentlichen von entsprechenden Inhalten in sozialen

Netzwerken nimmt das radikale Gedankengut an Verbreitung zu. Der Veröffentlichende betätigt sich damit als

Teil der Propagandamaschinerie der verfassungsfeindlichen und extremistischen Bestrebungen. Dies dürfte

nicht  nur für  eigene Einträge,  sondern auch für „Likes“ gelten.  Einträge,  die mit  einem „Like“ versehen

werden,  sind  danach  auf  der  Facebook-Seite  desjenigen  sichtbar,  der  den  Eintrag  „geliked“  hat.  Die

Möglichkeit der jihadistisch-salafistischen Bestrebungen, weitere Mitglieder und Sympathisanten zu gewinnen

bzw. „Kämpfer“ anzuwerben, erhöht sich. Die potentielle Gefährlichkeit des jihadistischen Salafismus wird

dadurch gefestigt  und ihr  Gefährdungspotential  gestärkt,  denn die Radikalisierung potentieller  „Glaubens-

krieger“ verläuft oftmals über das Internet. Hierzu heißt es im Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014, S. 34

f.:

„2014  stand  die  salafistische  Szene  im Mittelpunkt  der  Beobachtung  des  Hamburger  Verfassungs-
schutzes. Die Zahl der Salafisten, die den bewaffneten Jihad (Heiliger Krieg) befürworten stieg um
mehr  als  das  Dreifache  von  70  auf  240  an.  Zusammen  mit  den  in  Hamburg  aktiven  politischen
Salafisten beträgt das salafistische Gesamtpotenzial mittlerweile rund 400 Personen (2013: 240). Der
Anstieg  insbesondere  der  jihadistisch  orientierten  Salafisten  ist  sowohl  auf  eine  verbesserte
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Einblickstiefe des Verfassungsschutzes nach einer weiteren Schwerpunktsetzung seit Sommer 2014 als
auch auf eine schnell zunehmende Radikalisierung speziell jüngerer Erwachsener zurückzuführen.

Eine entscheidende Rolle bei der Radikalisierung kommt den Ereignissen in den Krisenregionen Syrien
und Irak zu, medial transportiert über soziale Netzwerke. Insbesondere junge Menschen, die auf der
Suche nach Vorbildern sind und die zum Beispiel in Familien ohne Vater aufwachsen, ohne Integration
in ihr soziales Umfeld sind und Brüche in ihrer Biografie haben, möglicherweise auch Probleme in der
Schule,  bei  der  Ausbildung  oder  der  Arbeitsstelle,  lassen  sich  für  die  militärischen  Erfolge  des
„Islamischen Staates“ (IS) begeistern und haben der jihadistischen Szene einen Zulauf verschafft. (….)

Diese rasante Steigerung ist  auch auf die erfolgreichen Propagandastrategien der Salafisten zurück-
zuführen, mit  denen sie in professioneller Weise für ihre Ziele werben. Vor allem über das Internet
werden die salafistischen Ideologieinhalte in Form von Webseiten und Videosequenzen transportiert.
Als  weitere  Aktionsformen werden im Rahmen der  „Straßenmission“ unter  anderem Infotische auf
öffentlichen  Plätzen  und  Vortragsveranstaltungen  durchgeführt.  Gerade  für  junge  Menschen  stellen
diese Propagandastrategien die ersten Berührungspunkte zum Salafismus dar.“

Nach Angaben des LfV soll der Antragsteller über das Profil  zudem schwerpunktmäßig mit Personen

befreundet sein, die der jihadistisch-salafistischen Szene in Hamburg zugeordnet werden können. Persönliche

Kontakte oder Freundschaften des Betroffenen mit Personen, die sicherheitsgefährdende Aktivitäten entfalten,

können tatsächliche Anhaltspunkte i.S.v. § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG bilden. Erforderlich ist aber, dass die Freund-

schaft  gerade  auf  einer  Übereinstimmung  der  politisch-gesellschaftlichen  Anschauungen  beruht  und  der

Betroffene mit  der Einstellung des Freundes/der Kontaktperson sympathisiert  und diese gutheißt (vgl.  VG

Darmstadt, Urt. v. 17.6.2010 – 5 K 1466/09, juris Rn. 21). Ob dies hier der Fall ist, kann vom Gericht derzeit

nicht abschließend bewertet werden, da sich weitergehende Erkenntnisse über die einzelnen Personen nicht in

den Stellungnahmen des LfV befinden. Auffällig ist aber, dass es sich bei den Kontakten offenbar – zumindest

teilweise – nicht nur um bloße Internetbekanntschaften handelt. Einige der Facebook-Freunde, die vom LfV

der  jihadistisch-salafistischen  Szene  zugerechnet  werden,  gehören  auch  nach  Angaben  der  Familie  des

Antragstellers zu seinen besten Freunden (und wohnen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft).

Diese Handlungen dürften auch gegen den Antragsteller verwendet werden können. Zwar sind nach Angaben

des LfV die Facebook-Aktivitäten vor allem bei der Auswertung des Facebook-Profils (erst) am 26. Januar

2015 festgestellt worden. Viele der veröffentlichten Beiträge stammen aus der Zeit nach Vollzug der Einbürge-

rung am 12. September 2014. Auch soweit vor dem 12. September 2014 veröffentlichte Beiträge mit einem

„Like“ versehen worden sind, ist nicht auszuschließen, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt geschehen

ist. In den meisten Fällen ist den vom LfV gefertigten Ausdrucken das Datum des „Like“ nicht zu entnehmen.

Dasselbe gilt überwiegend für den Zeitpunkt der Aufnahme der Freundschaften zu vermeintlichen Mitgliedern

der jihadistisch-salafistischen Szene. Unklarheiten in Bezug auf den Zeitpunkt einer Unterstützungshandlung

dürften zu Lasten der Antragsgegnerin gehen.

Folgende Inhalte stammen aber ohne Zweifel aus einem Zeitraum vor dem Vollzug der Einbürgerung:
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Zunächst finden sich diverse Inhalte, die Sympathien für den muslimischen Glauben zum Ausdruck bringen,

wie z.B. die Veröffentlichung eines Profilfotos am 3. April 2014 mit der Inschrift „Ich bezeuge, dass niemand

mit Recht angebetet wird außer Allah und dass Muhammad Sallallamu Alleihi wa Sallam der Gesandte Allahs

ist“, eines Profilfotos am 11. Juni und 21. August 2013 mit der Inschrift „Ich bin ein Muslim, der Islam ist

perfekt, ich bin es nicht. Wenn ich einen Fehler mache, so gib mir die Schuld, nicht dem Islam…“ und eines

Profilfotos am 27. Juni 2013 mit der Inschrift „La ilaha illa Allah“. Diese Beiträge deuten als solche nicht auf

Unterstützungshandlungen hin. Der Umstand, dass der Antragsteller zum Islam konvertiert sein könnte, dürfte

aber im Rahmen einer Gesamtschau als Indiz einzubeziehen sein (siehe dazu unten).

Mit einigen Facebook-Freunden ist  bereits seit 2013 befreundet. Inwieweit einzelne dieser Personen der

jihadistisch-salafistischen Szene zugeordnet  werden können, wäre in einem Hauptsacheverfahren näher zu

untersuchen. Hierbei wäre auch zu berücksichtigen, dass im Freundesbereich des Profils Überschneidungen

mit dem Klarnamenprofil des Antragstellers bestehen (teilweise ebenfalls seit 2013) und auch diese Personen

laut LfV der jihadistisch-salafistischen Szene angehören sollen.

Im Juni 2013 wurden die Facebook-Seiten „PierreVogel.de“ und „Al-Haqq News“ mit einem „Like“ versehen.

Pierre Vogel ist ein deutscher salafistischer Prediger, der vom evangelischen Christentum zum sunnitischen

Islam  konvertiert  ist  (vgl.  Verfassungsschutzbericht  des  Bundes  2013,  S.  225;  Verfassungsschutzbericht

Hamburg  2013,  S.  31;  s.a.  Wikipedia-Eintrag  „Pierre  Vogel“,  Abruf  v.  19.2.2016).  Er  war  Mitglied  des

inzwischen aufgelösten salafistischen Vereins „Einladung zum Paradies“ (kurz EZP), der vom Verfassungs-

schutz beobachtet wurde (vgl. Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen 2014, S. 139). Bei „Al Haqq“

dürfte es sich um „Asa’ib Ahl al-Haqq“ handeln, eine paramilitärisch geführte, schiitische Extremistengruppe

im Irak und Syrien (vgl. http://www.theguar-dian.com/world/2014/mar/12/iraq-battle-dead-valley-peace-syria;

s.a. Wikipedia-Eintrag „Asa’ib Ahl al-Haqq“, Abruf jeweils v. 19.2.2016).

Auf einem am 24. August 2014 eingestellten Profilbild, das mit 

 überschrieben ist, wird ein muskulöser Mann

in schwarzer Kleidung, mit schwarzem Bart und dunkler Sonnenbrille dargestellt. Es soll sich wohl um eine

Art  „Glaubenskrieger“  handeln.  Gewissermaßen  hinter  oder  auf  der  linken  Schulter  des  Mannes  ist  ein

schwarzes  Banner  zu  erkennen.  Das  schwarze  Banner  ist  eine  Flagge,  die  von  vielen  islamistischen

Terrororganisationen  wie  al-Qaida  sowie  dem IS  benutzt  wird  (vgl.  http://www.spiegel.de/politik/ausland/

kobane-islamischer-staat-macht-angst-mit-schwarzer  -flagge-a-995797.html.;  s.a.  Wikipedia-Eintrag

„Schwarzes Banner“, Abruf jeweils v. 19.2.2016). Auf dem Gürtel des Mannes befinden sich zwei gekreuzte

Säbel.  Die  Säbel  gelten als  ein Symbol  des  Islam und als  Erkennungszeichen islamischer  Kämpfer  (vgl.

Wikipedia-Eintrag  „Scimitar“  –  Synonym  für  Säbel  –,  Abruf  v.  19.2.2016).  Mit  der  Darstellung  des

portraitierten Mannes als nahezu übernatürlich stark wird suggeriert, dass man als „Glaubenskrieger“ so sei –

womöglich gar zu neuer Stärke finde, wenn man für den IS kämpfe. Ein derartiges Bild kann andere junge

Männer, die auf der Suche nach Orientierung im Leben sind, beeinflussen und sie dazu bringen, sich einer

10

http://www.spiegel.de/politik/ausland/


radikalen islamistischen Gruppierung wie dem IS anzuschließen (s.o. Verfassungsschutzbericht Hamburg 2014

zur von islamistischer Propaganda in sozialen Netzwerken im Internet ausgehenden Gefahr).

Die ohne Zweifel vor dem Vollzug der Einbürgerung veröffentlichten Inhalte und „Likes“ dürften bereits für

die Bejahung von relevanten Unterstützungshandlungen genügen. Die Anhaltspunkte gemäß § 11 Satz 1 Nr. 1

StAG müssen nach Art  und Gewicht  geeignet  sein,  eine dauernde Identifikation des Betroffenen mit  den

verfassungsfeindlichen oder extremistischen Bestrebungen zu indizieren (vgl. GK-StAR, § 11 StAG Rn. 98).

Dieses Mindestmaß an Nachhaltigkeit dürfte mit Blick auf die vor dem 12. September 2014 veröffentlichten

Inhalte und „Likes“ erfüllt sein. Zwischen den „Likes“ für „PierreVogel.de“ und „Al Haqq“ im Juni 2013 und

der Veröffentlichung des Profilbildes im August 2014 ist mehr als ein Jahr vergangen. Letzteres Bild ist – wie

dargelegt  –  eindeutig  dahingehend  zu  interpretieren,  dass  sich  der  Veröffentlichende  mit  radikalen

islamistischen Gruppierungen wie dem IS identifiziert.

Selbst wenn man diese einzelnen Anhaltspunkte für sich genommen nicht ausreichen ließe, genügt es aber

jedenfalls,  dass  die  Gesamtschau  aller  vorhandenen  Anhaltspunkte  die  Annahme  der  Unterstützung

verfassungsfeindlicher und extremistischer Bestrebungen rechtfertigt (vgl. VG Köln, Urt. v. 13.4.2011 – 10 K

201/10, juris Rn. 32). Insoweit darf im Rahmen einer Gesamtschau auf die sonstigen Einträge, „Likes“ und

Kontakte  des  Antragstellers  bei  Facebook  wohl  ohne  Rücksicht  auf  den  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung

zurückgegriffen  werden.  Mit  dem  Verbot  der  Heranziehung  verfassungsfeindlicher  und  extremistischer

Unterstützungshandlungen, die erst nach Vollzug der Einbürgerung vorgenommen werden, soll  der Gefahr

begegnet werden, dass eine Einbürgerung zurückgenommen wird, obwohl sich der Betroffene erst nach seiner

Einbürgerung aufgrund eines Sinneswandels radikalisiert. Zeigt sich bei Betrachtung von Aktivitäten vor der

Einbürgerung und danach hingegen – wie vorliegend – eine gewisse Konstanz, besteht diese Gefahr nicht. Die

späteren Aktivitäten zeigen nur, dass der Antragsteller auch nach dem Vollzug seiner Einbürgerung in seinem

radikalen Gedankengut verhaftet gewesen sein dürfte.

Ähnlich zu beurteilen sind insoweit die Auszüge aus dem ask.fm-Profil  von .  Dass das Profil  dem

Antragsteller zuzuordnen ist, hat der LfV plausibel dargelegt, ohne dass der Nachweis zum gegenwärtigen

Zeitpunkt als geführt gilt. Folgende Indizien sprechen aber dafür: Der Profilinhaber gibt an, dass er aus Indien

komme (die Familie des Antragstellers hat nach eigenen Angaben indische Wurzeln) und „sehr nah dran“ an

zwei benannten Personen wohne, die tatsächlich in der Nachbarschaft des Antragstellers wohnten. Zudem

besuche er eine Moschee am Hauptbahnhof (tatsächlich wurde er am 10. Oktober 2014 vor einer Moschee in

der Nähe des Hauptbahnhofes angetroffen, siehe oben). Auf dem Gruppenbild der ask.fm-Gruppe  in

der sich nach Angaben des LfV Profile jihadistischer Salafisten zusammengeschlossen hatten, findet sich ein

Bild des Antragstellers mit dem Namenszug  Die Einträge auf dem Profil dürften teilweise von ca.

Anfang September 2014 (vgl. Ausdruck vom 1.10.2014) stammen. Inhaltlich befassen sich die Einträge im

Wesentlichen mit allgemeinen Fragen zum Islam und der Auslegung des Korans.
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(e) Weiter liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Antragsteller zum Islam konvertiert ist. Damit wird das

Argument des Antragstellers, er sei Hindu und unterstütze schon deswegen keine jihadistisch-salafistischen

Bestrebungen,  entkräftet.  Derartige  Anhaltspunkte  ergeben  sich  unabhängig  von  den  vermeintlichen

Internetaktivitäten  des  Antragstellers.  Im  Verfahren  19  E  3104/15  hatte  der  Schulleiter  des  von  dem

Antragsteller besuchten Gymnasiums eine E-Mail vorgelegt,  in der der Antragsteller und ein Schulkollege

darum bitten,  an  Freitagen  den  Unterricht  früher  verlassen  zu  dürfen,  um am Gebet  in  einer  Moschee

teilnehmen zu dürfen. An der Aussagekraft der E-Mail bestehen aber Zweifel, da der Schulkollege später eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben hat,  wonach es bei der Freistellung nur um ihn und nicht  um den

Antragsteller gegangen sei. Der Antragsteller sei gläubiger Hindu und nicht zum Islam konvertiert. Die Eltern

des Antragstellers sind nach eigenen Angaben Hindus. Der Vater und der Onkel haben geäußert, von einer

Konversion des Antragstellers nichts bemerkt zu haben. Auf der anderen Seite haben sie im Rahmen einer

Befragung anlässlich der Konfrontation mit möglichen Plänen des Antragstellers,  nach Syrien auszureisen,

angegeben,  der  Reisepass  des  Antragstellers  sei  vorsorglich  aufgrund  „eines  unguten  Gefühls“  in  einem

Bankschließfach deponiert worden und bei dem Antragsteller könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich

„den falschen Freunden“ angeschlossen habe. Der Sachverhalt bedürfte insoweit weiterer Aufklärung in einem

Hauptsacheverfahren.  Könnte  dem Antragsteller  nachgewiesen werden,  dass  er  zum Islam konvertiert  ist,

würde  dieser  Umstand  –  auch  in  Verbindung  mit  den  wohl  anlässlich  seiner  Gewahrsamnahme  vor  der

Moschee am 10. Oktober 2014 getätigten Aussagen (Erkundigung nach Uhrzeit  und Himmelsrichtung zur

Orientierung  Richtung  Mekka)  –  den  Verdacht  erhärten,  dass  die  Einträge  auf  dem Facebook-  und  dem

ask.fm-Profil  tatsächlich von ihm stammen und der  Unterstützung jihadistisch-salafistischer  Bestrebungen

dienen sollten.

b. Soweit die Einbürgerung danach rechtswidrig ist, ist sie auch durch arglistige Täuschung i.S.v. § 35 Abs. 1

StAG erwirkt worden. Als arglistige Täuschung wird bereits die wahrheitswidrige Beantwortung einer an den

Einbürgerungsbewerber gestellten Frage angesehen (vgl. GK-StAR, § 35 StAG Rn. 41). In seiner Befragung

zum Einbürgerungsantrag vom 14. April 2014 hat der Antragsteller sämtliche Fragen, die darauf abzielten

festzustellen,  ob  er  verfassungsfeindliche  oder  extremistische  Bestrebungen  unterstützt  hat,  mit  „nein“

angekreuzt. Zugleich hat er eine entsprechende Loyalitätserklärung abgegeben. Wenn er die Unterstützungs-

handlungen erst nach Abgabe der Erklärung, aber noch vor Vollzug der Einbürgerung aufgenommen haben

sollte,  hätte  er  die  Antragsgegnerin  darüber  aufklären  müssen.  Für  die  Begehungsform  der  arglistigen

Täuschung in der Alternative des Verschweigens von Tatsachen reicht  es,  dass der Betreffende Tatsachen

verschweigt und dabei weiß oder in Kauf nimmt, dass diese verschwiegenen Tatsachen für die Entscheidung

der Behörde erheblich sind oder sein können (vgl. VG Stuttgart, Urt. v. 3.12.2012 – 11 K 1038/12, Rn. 42 f.).

Zudem hat  der  Antragsteller  bei  Entgegennahme  der  Einbürgerungsurkunde  am 12.  September  2014  die

Erklärung unterschrieben, dass sich keine Veränderungen seiner persönlichen Verhältnisse ergeben hätten, die

der Einbürgerung entgegenstehen könnten. In der Niederschrift über die Aushändigung der Einbürgerungs-

urkunde vom 12. September 2014 hat der Antragsteller u.a. die Erklärung unterschrieben, dass er sich zur

freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bekenne.
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Der Antragsteller dürfte seine Einbürgerung durch die Falschbeantwortung der Fragen bzw. das Verschweigen

dieser  Umstände  auch arglistig  erwirkt  haben.  Es  dürfte  für  den  Antragsteller  aus  Laiensicht  völlig  klar

gewesen sein, dass seine Einbürgerung ausgeschlossen gewesen wäre, wenn der Antragsgegnerin die Umstän-

de, aus denen sich der Ausschlussgrund des § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG ergeben hätte, offenbar geworden wären.

3. Obwohl die tatbestandlichen Voraussetzungen der Rücknahme gemäß § 35 Abs. 1 StAG vorliegen dürften,

dürfte der Bescheid aber jedenfalls  derzeit  ermessensfehlerhaft  i.S.v.  § 114 Satz 1 VwGO sein und wäre

zumindest von daher aufzuheben. § 35 Abs. 1 StAG stellt die Entscheidung der Behörde in ihr Ermessen, ohne

dass  eine  bestimmte  Entscheidung  intendiert  ist  (a.).  Ob  die  Antragsgegnerin  dementgegen  von  einem

intendierten Ermessen ausgegangen ist und bereits deswegen ein Ermessensfehler vorliegt, kann dahinstehen

(b.). Denn jedenfalls hat sie ihr Ermessen auch im Übrigen nicht ordnungsgemäß ausgeübt (c.). Das Gericht

war weder gehalten, der Antragsgegnerin im vorläufigen Rechtsschutzverfahren die Möglichkeit einzuräumen,

ihre Ermessenserwägungen zu ergänzen, noch dazu in der Lage, zu antizipieren, ob die Antragsgegnerin den

Ermessensfehler im Widerspruchsverfahren heilen wird (d.).

a.  Die  Rücknahmeentscheidung ergeht  gemäß § 35 Abs.  1  StAG nach freiem Ermessen.  Die Ermessens-

ausübung  ist  durch  das  Gesetz  nicht  dahin  intendiert,  dass  von  einem Erlass  nur  ausnahmsweise  dann

abgesehen werden darf, wenn besondere, berücksichtigungsfähige und gewichtige Gründe dies rechtfertigen.

Für die Auffassung, dass etwa nur eine den Fällen des § 8 Abs. 2 StAG vergleichbare Härte ein Absehen von

der Rücknahme rechtfertigen kann, bietet das StAG keine Grundlage (vgl. ausführlich OVG Saarlouis, Urt. v.

24.2.2011 – 1 A 327/10, NVwZ-RR 2011, 654, 657 f.; VG Wiesbaden, Urt. v. 15.6.2015 – 6 K 168/15, NVwZ-

RR 2015, 915, 916). Auch wenn dem Begünstigten „Vertrauensschutz“ aufgrund arglistiger Täuschung zu

versagen sein sollte, würde dies nicht zu einer Reduzierung des Rücknahmeermessens auf „Null“ führen (vgl.

BVerwG, Urt. v. 26.10.1978 – 3 C 18.77, BVerwGE 57, 1, 4 Rn. 133). Die Behörde hat im Rahmen ihrer

Ermessensausübung die nach Lage der Dinge maßgeblichen privaten Belange und die öffentlichen Belange

gegeneinander  abzuwägen  (vgl.  GK-StAR,  §  35  StAG  Rn.  108  f.;  s.a.  Hailbronner/Renner/Maaßen,

Staatsangehörigkeitsrecht, 5. Aufl. 2010, § 35 StAG Rn. 42 f.). Bei der Identifizierung der schutzwürdigen

privaten Belange ist insbesondere die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet in das Ermessen

einzustellen (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.2.2008 – 5 C 4/07, NVwZ 2008, 685, 686; vgl. auch OVG Saarlouis,

Urt.  v. 24.2.2011 – 1 A 327/10,  NVwZ-RR 2011,  654, 659 f.;  VGH Mannheim, Urt.  v. 9.8.2007 – 13 S

2885/06, juris Rn. 30; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 19.10.2006 – 5 B 15.03, juris Rn. 27). Ein weiterer zu

berücksichtigender Umstand ist die Integration des Betroffenen in die deutschen Lebensverhältnisse (vgl. auch

BVerwG, Urt. v. 9. 9. 2003 – 1 C 6/03, NVwZ 2004, 487, 489). Insbesondere die Gesamtdauer des Aufenthalts

im Bundesgebiet ist  regelmäßig – und dies gilt in besonderem Maße, wenn sie von langjähriger Erwerbs-

tätigkeit begleitet wird – ein aussagekräftiger Indikator für die Integration in das gesellschaftliche Umfeld,

deren  Förderung  durch  Einräumung  staatsbürgerlicher  Rechte  und  Pflichten  ein  Hauptanliegen  der

Einbürgerung ist. Die Berücksichtigung der Gesamtdauer des Aufenthalts als ein je nach zeitlichem Umfang

und  Begleitumständen  mehr  oder  minder  gewichtiger  privater  Belang  trägt  daher  dazu  bei,  die  privaten
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Belange und das öffentliche Interesse an der Herstellung gesetzmäßiger Zustände einzelfallbezogen in ein

ausgewogenes Verhältnis zueinander zu setzen (vgl. OVG Saarlouis, Urt. v. 24.2.2011 – 1 A 327/10, NVwZ-

RR 2011,  654,  659 f.).  Genauso können die sich für  den Betroffenen ergebenden Unsicherheiten bei  der

Fortsetzung des Aufenthalts im Bundesgebiet und die Folgen der möglichen Rückkehr in das Herkunftsland zu

berücksichtigen sein.

b. Offen bleiben kann, ob Prämisse der Ermessensausübung der Antragsgegnerin die Annahme war, dass § 35

Abs. 1 StAG ein intendiertes Ermessen vorgibt und schon deswegen ein Ermessensfehler vorliegt. Darauf

deuten einige Formulierungen in der Begründung des Bescheides hin. Die Antragsgegnerin formuliert auf S. 6

des Bescheides, die Maßnahme sei „Notwendigkeit dessen, dass eine Rechtsordnung, die sich ernst nimmt,

nicht Prämissen auf Missachtung ihrer selbst setzen darf (…)“. „Zu berücksichtigende schutzwürdige Interes-

sen des Begünstigten, die eine andere Entscheidung rechtfertigen könnten“, lägen nicht vor. Die Rücknahme

bedeute „auch aus anderen Gründen keine außergewöhnliche Härte, die die Entscheidung zu Gunsten des

Begünstigten beeinflussen könnte.“ Es entsteht der Eindruck, dass die Antragsgegnerin meint, die von ihr zu

treffende  Ermessensentscheidung  müsse  in  der  Regel  zur  Rücknahme  der  Einbürgerung  führen  und  nur

besondere Gründe könnten ausnahmsweise ein Absehen von einer Rücknahme rechtfertigen.

c. Jedenfalls hat es die Antragsgegnerin versäumt, die gegen eine Rücknahme der Einbürgerung sprechenden –

den  konkreten  Einzelfall  prägenden  –  persönlichen  schutzwürdigen  Belange  des  Antragstellers  in  ihre

Ermessensentscheidung einzustellen. Den besonderen Lebensumständen des Antragstellers wird die Begrün-

dung der Antragsgegnerin nicht gerecht. So dürfte ein durchgreifender Ermessensfehler bereits darin zu sehen

sein, dass die Antragsgegnerin die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts des Antragstellers (über zehn Jahre,

davor Aufenthaltsgestattung/Duldungen) in der Bundesrepublik Deutschland nicht berücksichtigt hat. Diesen

Umstand erwähnt die Antragsgegnerin auf S. 7 der Begründung des Bescheides lediglich in dem Kontext, dass

auch zwischenzeitlich die Einbürgerungsvoraussetzungen des § 10 StAG nicht vorlägen. Ebenso wenig verhält

sie sich zu der eventuellen Abwägungsrelevanz der Tatsache, dass der Antragsteller, der seit seinem zweiten

Lebensjahr  in  Deutschland lebt  (auch seine Eltern und sein Bruder  leben hier),  das Gymnasium besucht,

voraussichtlich  in  diesem Jahr  sein  Abitur  absolvieren  wird  und  somit  bedeutende  Integrationsleistungen

erbracht hat. Zudem lässt die Antragsgegnerin die möglichen aufenthaltsrechtlichen Folgen einer Rücknahme

der Einbürgerung für den Antragsteller außer Betracht. Die Antragsgegnerin weist zwar daraufhin, dass mit

der  Rücknahme  der  Einbürgerung  zugleich  die  früher  erteilte  Aufenthaltserlaubnis  erlischt  und  nicht

rückwirkend  auflebt,  stellt  diesen  Umstand  aber  nicht  als  einen  Belang,  der  gegen  eine  Rücknahme  der

Einbürgerung sprechen könnte, in die Abwägung ein. Vielmehr deutet sie mit der Äußerung an, dass – wie

auch  der  Prozessbevollmächtigte  des  Antragstellers  befürchtet  –,  dem  Antragsteller  nach  Vollzug  der

Rücknahme der Einbürgerung nicht ohne Weiteres erneut eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden würde. Dass

dem Antragsteller  deshalb  unter  Umständen eine  Abschiebung in  sein Herkunftsland Afghanistan,  dessen

Staatsangehörigkeit er weiter besitzt, drohen könnte, und welche Folgen damit für den Antragsteller, der mit

den dortigen Lebensverhältnissen nicht vertraut ist, verbunden wären, lässt die Antragsgegnerin außen vor.
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d. Das Gericht war nicht gehalten, der Antragsgegnerin im vorliegenden Verfahren die Möglichkeit zu geben,

gemäß § 114 Satz 2 VwGO ihre Ermessenserwägungen insoweit zu ergänzen und den Ermessensfehler zu

heilen.  Für  eine  Anwendung  dieser  Vorschrift  dürfte  im  vorläufigen  Rechtsschutzverfahren  kein  Bedarf

bestehen (vgl. VGH Wiesbaden, Beschl. v. 26.3.04 – 8 TG 721/04, juris Rn. 42; zweifelnd VG Chemnitz,

Beschl. v. 29.1.1999 – 1 K 1996/96, NVwZ-RR 1998, 414). Für die Frage, ob ein der Behörde eingeräumtes

Ermessen  fehlerfrei  ausgeübt  worden  ist,  ist  nämlich  nicht  entscheidend  auf  den  Erstbescheid,  sondern

maßgeblich  auf  die  das  Verwaltungsverfahren  abschließende  Entscheidung,  also  auf  den  hier  noch  nicht

ergangenen Widerspruchsbescheid (vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO) abzustellen. Soweit es im Rahmen des

vorläufigen Rechtsschutzes auf die Erfolgsaussichten der Hauptsache ankommt, sind indes die Chancen für

die Heilung des Ermessensmangels zu berücksichtigen (vgl. Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 29. EL Oktober

2015, § 114 Rn. 12e). Wie hier die Antragsgegnerin ihr Ermessen im Widerspruchsverfahren – auch vor dem

Hintergrund womöglich zu leistender weiterer Sachaufklärung im Verwaltungsverfahren – ausüben wird, kann

das Gericht allerdings nicht antizipieren. Es ist jedenfalls nicht so, dass aufgrund besonderer Umstände des

Falles ausgeschlossen ist,  dass die Antragsgegnerin bei sachgemäßer Ausübung ihres Ermessens zu einem

anderen  Ergebnis  als  im  Ausgangsbescheid  kommen  könnte.  Dies  gilt  insbesondere  mit  Blick  auf  die

Integration des Antragstellers in die hiesigen Lebensverhältnisse und vor dem Hintergrund, dass die Unter-

stützungshandlungen des Antragstellers – mögen sie auch tatbestandsgemäß sein – im Vergleich zu anderen

denkbaren Unterstützungshandlungen (z.B. aktive Mitarbeit in einer Organisation) weniger schwer wiegen.

4. Aufgrund der Rechtswidrigkeit der Verfügung überwiegt das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das

Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin. An der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts

besteht kein öffentliches Interesse, vielmehr steht das öffentliche Interesse einer Vollziehung entgegen (vgl.

Finkelnburg/Dombert/Külp-mann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, 6. Aufl. 2011, Rn.

967 m.w.N.; s.a. BVerwG, Beschl. v. 18.10.2005 – 6 VR 5/05, NVwZ 2006, 214, 215). Dass die Möglichkeit

besteht, dass die Antragsgegnerin im Widerspruchsverfahren ihr Ermessen ordnungsgemäß ausübt und damit

den mit Blick auf die Verfügung vom 6. November 2015 bestehenden Ermessensfehler heilt, ändert hieran

nichts (vgl. OVG Bremen, Beschl. v. 21.7.2009 – 1 B 89/09, juris Rn. 11). Es besteht auch keine Veranlassung

für eine zeitliche Beschränkung des vorläufigen Rechtsschutzes gemäß § 80 Abs. 5 Satz 5 VwGO im Vorgriff

auf einen möglichen rechtmäßigen Widerspruchsbescheid bis zu dessen Erlass (vgl. OVG Bremen, Beschl. v.

21.7.2009 –  1  B 89/09,  juris  Rn.  14).  Die  Antragsgegnerin  kann nämlich,  wenn durch  den  Erlass  eines

rechtmäßigen Widerspruchsbescheids erstmals ein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung des

Verwaltungsakts begründet wird, einen Antrag auf Abänderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung

wegen veränderter Umstände nach § 80 Abs. 7 VwGO stellen.
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II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über den Streitwert folgt aus §§ 53

Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Nr. 42.1 Streitwertkatalog (abgedruckt bei Kopp/Schenke, VwGO, Anh §

164). In einem Hauptsachestreitverfahren wäre wegen der Bedeutung einer Einbürgerung der Streitwert in

Höhe des doppelten Auffangstreitwertes festzusetzen. Dieser Betrag ist in Anbetracht der Vorläufigkeit dieses

Verfahrens wiederum zu halbieren (Nr. 1.5 des Streitwertkataloges).
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